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S A T Z U N G 
der Stadt Gaggenau 

 
zur 1. Änderung der 

Satzung über die Benutzung von  
Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünften 

der Stadt Gaggenau 
vom 15. November 1994 

 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit 
§§ 2 und 13 ff. des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), jeweils in der der-
zeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Gaggenau in seiner Sitzung vom 
16. November 2015 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte der Stadt Gag-
genau vom 15. November 1994 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. Die Bezeichnung der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

Satzung der Stadt Gaggenau über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 
 
 

2. Die Überschrift von Abschnitt I. wird wie folgt neu gefasst: 
 

Rechtsform und Zweckbestimmung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 
 
 

3. § 1 Abs. 1 (Rechtsform/Anwendungsbereich) wird wie folgt neu gefasst: 
 

Die Stadt betreibt die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte als öffentliche Einrichtung in der 
Form unselbständiger Anstalten des öffentlichen Rechts. 
 
 

4. Die Überschrift von Abschnitt II. wird wie folgt neu gefasst: 
 

Gemeinsame Bestimmungen für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 
 
 

5. Die Überschrift von Abschnitt III. wird wie folgt neu gefasst: 
 

Gebühren für die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 
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Artikel 2 
Neufassung des Gebührenverzeichnisses 

 
Das der Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte der Stadt 
Gaggenau vom 15. November 1994 als Anlage beigefügte Gebührenverzeichnis wird durch das 
als Anlage 1 beigefügte Gebührenverzeichnis ersetzt. 

 
 
 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt rückwirkend zum 1. November 2015 in Kraft. 
 
 
Gaggenau, 17. November 2015 
 

 
 
Christof Florus 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 GemO: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO ergangenen Vorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an als gültig erlassen. 
Dies gilt nicht, wenn  
 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind; 
2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gel-
tend gemacht worden ist. 
 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jederman diese Verletzung geltend machen. 
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 Anlage 1 
 (zu Artikel 2) 
 
 
 
 

Gebührenverzeichnis 
für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

der Stadt Gaggenau 
 

 

 

 
1.  Waldstraße 54 
 pro Nutzer und Monat        114,00 Euro 
 
 
2. Eckenerstraße 16 
 pro Nutzer und Monat        307,00 Euro 
 
 
3. Rathausstraße 11, Stadtteil Bad Rotenfels 
 pro Nutzer und Monat        187,00 Euro 
 
 
4. Moosbronner Straße 3, Stadtteil Michelbach 
 pro Nutzer und Monat        188,00 Euro 
 
 
5. Neue Straße 13, Stadtteil Sulzbach 
 pro Nutzer und Monat        179,00 Euro 
 
 
6. Ortsstraße 94, Stadtteil Oberweier 
 pro Nutzer und Monat        200,00 Euro 

 



   

C:\Users\R000052\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\3YB7EXRV\BV_Flüchtlinge_Satzung_2016_Ausfertigung.doc 

 
 
 

S A T Z U N G 
der Stadt Gaggenau 

 
zur 2. Änderung der 

Satzung über die Benutzung von  
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften 

der Stadt Gaggenau 
vom 15. November 1994 

 
 
 
Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in Verbindung mit 
§§ 2 und 13 ff. des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG), jeweils in der 
derzeit gültigen Fassung, hat der Gemeinderat der Stadt Gaggenau in seiner Sitzung vom 
14. März 2016 folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 

Artikel 1 
Änderung der Satzung 

 
Die Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte der Stadt 
Gaggenau vom 15. November 1994 wird wie folgt geändert: 
 
 
1. § 10 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 

Erklärungen, deren Wirkungen eine Personenmehrheit berühren, müssen von oder gegenüber 
allen Benutzern abgegeben werden. 
 
 
2. § 10 Abs. 2 wird wie folgt neu gefasst: 
 
Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Person oder in dem Verhalten eines Haushaltsangehörigen 
oder eines Dritten, der sich mit seinem Willen in der Unterkunft aufhält, die das Benutzungsver-
hältnis berühren oder einen Ersatzanspruch begründen, für und gegen sich gelten lassen. 
 
 
3. § 10 Abs. 3 wird ersatzlos gestrichen. 
 
 

Artikel 2 
Fortschreibung des Gebührenverzeichnisses 

 
Das der Satzung über die Benutzung der Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte der Stadt 
Gaggenau vom 15. November 1994 als Anlage beigefügte Gebührenverzeichnis (Stand: 
24. November 2015) wird durch das als Anlage 1 beigefügte Gebührenverzeichnis (Stand: 
14. März 2016) ersetzt. 
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Artikel 3 

Inkrafttreten, Übergangsvorschrift 
 
(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01. März 2016 in Kraft. 
 
(2) Gebühren für einen Kalendermonat, die bereits vor dem 01. März 2016 entstanden sind, sind 
nach den Satzungsbestimmungen festzusetzen, die zum Zeitpunkt der Entstehung der Gebühren-
schuld gegolten haben. 
 
 
Gaggenau, 15. März 2016 
 
 
 
 
Christof Florus 
Oberbürgermeister 
 
 
 
Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 GemO: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO ergangenen Vorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an als gültig erlassen. 
Dies gilt nicht, wenn  
 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind; 
2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 
 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 
Satz 1 genannten Frist jederman diese Verletzung geltend machen. 
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 Anlage 1 
(zu Artikel 2) 

 
Gebührenverzeichnis 

für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 
der Stadt Gaggenau 

(Stand: 14. März 2016) 
 

Stadtteil Objekt 
Nutzungsgebühr 

pro Nutzer und Monat 

   

010. Gaggenau   

4360.1001 Eckenerstraße 16 307,00 Euro 

4360.1002 Hauptstraße 1 233,00 Euro 

4360.1003 Waldstraße 54 183,00 Euro 

020. Ottenau   

4360.2001 Hauptstraße 265 192,00 Euro 

4360.2002 Sulzbacher Straße 19 292,00 Euro 

4360.2003 Sulzbacher Straße 2 247,00 Euro 

030. Bad Rotenfels   

4360.3001 Rathausstraße 11 273,00 Euro 

040. Selbach   

4360.4001 Brunnenstraße 46 316,00 Euro 

050. Freiolsheim   

4360.5001 Schwarzwaldhochstraße 42 274,00 Euro 

051. Moosbronn   

   

052. Mittelberg   

   

060. Oberweier   

4360.6001 Ortsstraße 94 232,00 Euro 

4360.6002 Ortsstraße 54 245,00 Euro 

4360.6003 Ortstraße 26 196,00 Euro 

070. Sulzbach   

4360.7001 Neue Straße 13 197,00 Euro 

4360.7003 Dorfstraße 33 304,00 Euro 

080. Hörden   

4360.8001 Landstraße 93 254,00 Euro 

090. Michelbach   

4360.9001 Moosbronner Straße 3 277,00 Euro 

 





  

Anlage 1 zur Satzung der Stadt Gaggenau über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften der Stadt Gaggenau 
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 Anlage 1 
 (zu Artikel 1) 
 

Gebührenverzeichnis 
für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

der Stadt Gaggenau 
(Stand: 27. Juni 2016) 

Stadtteil Objekt 
Nutzungsgebühr 

pro Nutzer und Monat 
   
010. Gaggenau   

4360.1001 Eckenerstraße 16 307,00 Euro 

4360.1002 Hauptstraße 1 233,00 Euro 

4360.1003 Waldstraße 54 183,00 Euro 

4360.1004 Schlesierstraße 24 218,00 Euro 

020. Ottenau   

4360.2001 Hauptstraße 265 192,00 Euro 

4360.2002 Sulzbacher Straße 19 292,00 Euro 

4360.2003 Sulzbacher Straße 2 247,00 Euro 

030. Bad Rotenfels   

4360.3001 Rathausstraße 11 273,00 Euro 

4360.3002 Murgtalstraße 103 212,00 Euro 

040. Selbach   

4360.4001 Brunnenstraße 46 316,00 Euro 

050. Freiolsheim   

4360.5001 Schwarzwaldhochstraße 42 274,00 Euro 

051. Moosbronn   

052. Mittelberg   

060. Oberweier   

4360.6001 Ortsstraße 94 232,00 Euro 

4360.6002 Ortsstraße 54 245,00 Euro 

4360.6003 Ortstraße 26 196,00 Euro 

070. Sulzbach   

4360.7001 Neue Straße 13 197,00 Euro 

4360.7002 Dorfstraße 11 213,00 Euro 

4360.7003 Dorfstraße 33 304,00 Euro 

080. Hörden   

4360.8001 Landstraße 93 254,00 Euro 

090. Michelbach   

4360.9001 Moosbronner Straße 3 277,00 Euro 
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Hinweis gemäß § 4 Abs. 4 GemO: 
 
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO ergangenen Vorschriften zustande ge-
kommen sind, gelten ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an als gültig erlassen. 
Dies gilt nicht, wenn  
 

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind; 
2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat 
oder wenn vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss be-
anstandet hat oder die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften gegenüber der Ge-
meinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist. 
 

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in 

Satz 1 genannten Frist jederman diese Verletzung geltend machen. 
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 Anlage 1 
 (zu Artikel 1) 

Gebührenverzeichnis 
für die Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte 

der Stadt Gaggenau 
(Stand: 05. Dezember 2016) 

Stadtteil Objekt 
Nutzungsgebühr 

pro Nutzer und Monat 

   
010. Gaggenau   

4360.1001 Eckenerstraße 16 307,00 Euro 

4360.1002 Hauptstraße 1 233,00 Euro 

4360.1003 Waldstraße 54 183,00 Euro 

4360.1004 Schlesierstraße 24 218,00 Euro 

020. Ottenau   

4360.2001 Hauptstraße 265 192,00 Euro 

4360.2002 Sulzbacher Straße 19 292,00 Euro 

4360.2003 Sulzbacher Straße 2 247,00 Euro 

030. Bad Rotenfels   

4360.3001 Rathausstraße 11 273,00 Euro 

4360.3002 Murgtalstraße 103 212,00 Euro 

040. Selbach   

4360.4001 Brunnenstraße 46 316,00 Euro 

4360.4002 An den Badäckern 18 272,00 Euro 

050. Freiolsheim   

4360.5001 Schwarzwaldhochstraße 42 274,00 Euro 

051. Moosbronn   

052. Mittelberg   

060. Oberweier   

4360.6001 Ortsstraße 94 232,00 Euro 

4360.6002 Ortsstraße 54 245,00 Euro 

4360.6003 Ortstraße 26 196,00 Euro 

070. Sulzbach   

4360.7001 Neue Straße 13 197,00 Euro 

4360.7002 Dorfstraße 11 213,00 Euro 

4360.7003 Dorfstraße 33 304,00 Euro 

080. Hörden   

4360.8001 Landstraße 93 254,00 Euro 

090. Michelbach   

4360.9001 Moosbronner Straße 3 277,00 Euro 


